
Vorgeschichte Art. 91

Artikel 91
Die allgemein anerkannten Normen des Völkerrechts über die Bestrafung von 

Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Menschlichkeit und von Kriegsver
brechen sind unmittelbar geltendes Recht. Verbrechen dieser Art unterliegen 
nicht der Verjährung.
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I. Vorgeschichte

1. Unter der Verfassung von 1949.
a) Verfassungsrechtliche Regelung. Nach Art. 144 Abs. 2 der Verfassung von 1949 1

durften die verfassungsmäßigen Freiheiten und Rechte nicht den Bestimmungen entge
gengehalten werden, die ergangen waren, um den Nationalsozialismus und den Militaris
mus zu überwinden und das von ihnen verschuldete Unrecht wiedergutzumachen. Die 
Rechtsprechung der DDR (Urteil des OG vom 25. 3. 1966, NJ 1966, S. 193 ff., hier
S. 203; Urteil des Stadtgerichts Groß-Berlin vom 18. 3. 1971, Neues Deutschland vom
19. 3. 1971) nahm an, daß über Art. 5 Abs. 1 der Verfassung von 1949, demzufolge die 
allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts die Staatsgewalt und jeden Bürger banden, 
die Tatbestände des Art. 6 des Statuts für den Internationalen Militärgerichtshof in inner
staatliches Recht transformiert seien. Das galt auch für die einschlägigen Bestimmungen 
des Potsdamer Abkommens (Abschnitt III Ziff. 5).

b) Praxis. Art. 144 Abs. 2 der Verfassung von 1949 wirkte sich vor allem bei den Pro- 2 
zessen, die in den Monaten April bis Juli 1950 in Waldheim (Sachsen) durchgeführt wur
den, aus. Wegen der in diesem Verfahren und bei der Urteilsfindung festgestellten Rechts
verletzungen wurden diese Prozesse in einem nach § 15 des Gesetzes über die innerdeut-
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